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radioaktiven Niederschlag erspart bleiben werden und welche

Schutzräume benötigen werden? Die Antwort lautet, dass die

Angehörigen jeder Gemeinde bereit sein müssen, einen Schutzraum

aufzusuchen oder zu evakuieren, je nachdem die lokalen

Bedingungen dies verlangen.
Eine andere falsche Auffassung, welche eine gewisse

Verbreitung gewonnen hat, besteht darin, dass das Militär die

Zivilverteidigung betreiben sollte. Die Dienstzweige des Militärs

haben den zivilen Behörden in herkömmlicher Weise

Hilfe geleistet bei nationalen Notständen, aber sie sind

überzeugt, dass ihre Verantwortlichkeiten bei einem Angriff mit
Nuklearwaffen bedeutend grösser sein würden, als

irgendwelche Aufgaben, welchen sie sich in der Vergangenheit
gegenübergestellt gesehen hätten.

Das Militär hat zu wiederholten Malen erklärt, dass der

Krieg mit Nuklearwaffen die Ablenkung von Zeit, Energie
und Mannschaft auf zivile Probleme ausschliessen würde. Die
erste Aufgabe der militärischen Dienstzweige besteht darin,
dem Feind zu begegnen und ihn zu vernichten. Sie können

davon nicht abgelenkt werden.

Wenn wir das Inventar unseres gegenwärtigen Standes

der nichtmilitärischen Bereitschaft aufnehmen, dann zeigt sich

vor allem ein Faktor, welcher von höchster Wichtigkeit ist.
Die Fortschritte in der Zivilverteidigung müssen bemessen

werden nach dem Fortschritt in den Waffen- und Abwurf-
systemen. Wie die Waffen sich ständig verbessern, so muss

sich auch unsere Zivilverteidigung beständig verbessern.

Wenn wir indessen nicht in der Lage sind, genau zu

sagen, wie weit wir gehen müssen, so ist es doch möglich, zu

bemessen, wie weit wir gekommen sind. Kürzlich stellte das

Subkomitee für Strahlung des Vereinigten Komitees für
Atomenergie eine solche Frage in einer die Gedanken aufrüttelnden

Weise. Es wurden Annahmen zugrunde gelegt für einen

Angriff auf 224 Zielpunkte mit 263 Waffen von total 1446

Megatonnen, ohne Warnung oder Evakuation.
Die Techniker des Amtes für Zivilverteidigung machten

sich alsdann an die Aufgabe, die Schäden zu bemessen, die

Gebiete mit radioaktivem Niederschlag aufzuzeichnen und

Angaben über die Hilfsquellen zu sammeln, welche dem

simulierten Angriff wirkliche Bedeutung verleihen. Ihre
Feststellungen gipfelten darin, dass drei Viertel unserer Bevölkerung

diesen hypothetischen Angriff überlebten.
Man vergleiche diese Resultate mit der düsteren Stimmung,

welche noch vor wenigen Jahren herrschte, als die

Vernichtungstheorie vorherrschte, sowohl bei den Fachleuten wie in
der Oeffentlichkeit. Ein Wort wie «Verzweiflung» beschreibt

am besten die erste Reaktion der Bevölkerung gegenüber der

Gefahr eines Angriffs mit Hydrogenwaffen auf die Vereinigten
Staaten. In der Meinung der Oeffentlichkeit bestand wenig
Hoffnung, der «letzten» Waffe Widerstand leisten zu können,

abgesehen davon, dass wir die Fähigkeit besitzen müssen,

dem Feind im gleichen Masse wiederzuvergelten.

Unsere Stärke der Wiedervergeltung bleibt zu Recht das

wichtigste Mittel der Abschreckung vor einem Kriege. Sie ist
indessen unterstützt worden durch eine ständig sich verstärkende

Zivilverteidigung, welche uns die Kraft verleiht,
standzuhalten, und uns die Sicherheit gibt, dass die Vereinigten
Staaten in jedem zukünftigen Kriege überleben, sich erholen
und gewinnen werden.

Der USA-Reorganisationsplan Nr. i vom Jahre 1958

(Vorbereitet durch den Präsidenten und den Senat

und das Repräsentantenhaus, die im Kongress
versammelt sind, am 24. April übermittelt, gemäss den

Bestimmungen des Reorganisationsgesetzes vom Jahre
1949, welches am 20. Juni 1949 gutgeheissen wurde
in seiner abgeänderten Fassung.)

Uebersetzung aus dem

Jahresbericht des Amtes für Zivilverteidigung 1959 der USA

Die zivile Mobilisation

Uebertragung der Funktionen an den Präsidenten

a) Es werden hiemit an den Präsidenten der

Vereinigten Staaten sämtliche Funktionen übertragen,
welche durch das Gesetz (einschliesslich des

Reorganisationsplanes) verliehen worden sind an die folgenden

Amtsstellen und Personen: an das Amt für
Verteidigungsmobilisation, an den Direktor des Amtes für
Verteidigungsmobilisation an die Bundesstaatliche
Verwaltung der Zivilverteidigung und an den Leiter der
Bundesstaatlichen Verwaltung für Zivilverteidigung.

b) Der Präsident kann von Zeit zu Zeit irgendeine
der Funktionen, welche ihm durch Unterabschnitt a)
dieses Abschnittes übertragen worden sind, an irgendeinen

leitenden Beamten, an eine Amtsstelle oder an
einen Angestellten des Exekutivzweiges der Regierung

delegieren, und er kann einen solchen leitenden
Beamten, eine solche Amtsstelle oder einen solchen
Angestellten bevollmächtigen, irgendeine dieser Funktionen,

welche ihm delegiert worden sind, wiederum zu

delegieren.

Amt für Verteidigung und zivile Mobilisation

•a) Entsprechend den Bestimmungen dieses

Reorganisationsplanes werden hiemit das Amt für
Verteidigungsmobilisation und die Bundesstaatliche Verwaltung

für Zivilverteidigung vereinigt, damit sie eine

neue Amtsstelle im Exekutivamt des Präsidenten
bilden, welche bezeichnet werden soll als das Amt für
Verteidigung und zivile Mobilisation, hier im folgenden

kurz als «Amt» bezeichnet.

b) An der Spitze des Amtes soll ein Direktor des

Amtes für Verteidigung und zivile Mobilisation
stehen, welcher durch den Präsidenten ernannt werden

soll, auf Grund und mit dem Rat und der

Zustimmung des Senates, und er soll eine Entschädigung
erhalten zu dem Satz, welcher jetzt oder später
vorgeschrieben wird durch das Gesetz für die Leiter der

Exekutivdepartemente.
c) Im Amt soll ein Stellvertretender Direktor des

Amtes für Verteidigung und zivile Mobilisation
vorhanden sein, welcher durch den Präsidenten ernannt
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